
■Der Deutsche Caritasverband
setzt sich für die Herstellung 

von Chancengerechtigkeit ein und tritt
Diskriminierung entgegen. Gleiche 
Zugangs- und Lebenschancen in allen
gesellschaftlich, politisch und wirt-
schaftlich relevanten Bereichen sichern
den sozialen Frieden und stärken das
Gemeinwesen.

SICH DER DISKRIMINIERUNG 
BEWUSST WERDEN

Der Zugang zu Chancen wird auch
durch ausgrenzende Strukturen, durch
institutionelle und individuelle Diskri-
minierung verstellt. Eine verstärkte Be-
wusstseinsbildung muss diese Unge-
rechtigkeit deutlich machen und eine
Sensibilität in der Gesellschaft erwir-
ken, die zum Motor von Veränderung
werden kann.
(...)

Bevor Benachteiligungen abgebaut wer-
den können, müssen sie als solche er-
kannt werden. Dazu bedarf es sowohl
der Sensibilisierung wie auch der Refle-
xion des eigenen Verhaltens. Es müssen
die kritischen Momente und Stellen
erkannt werden, in denen Menschen
mit Migrationshintergrund Objekt von
diskriminierender oder ausgrenzender
Praxis werden. Ein Monitoring (Beob-
achtung) im Hinblick auf den Abbau
ethnischer Ungleichheiten kann helfen,
die kritischen Momente zu identifizie-
ren und die Entwicklung entsprechen-
der Lösungen zu fördern.

Diskriminierung wird definiert als un-
gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Sie
kann aber auch darin liegen, dass Un-
gleiches gleich behandelt wird. Wenn
also beispielsweise von allen Bewer-
bern um eine Stelle ein Schulabschluss
an einer deutschen Schule verlangt
wird, werden zwar alle gleich behan-
delt, aber Zuwanderer(innen) diskrimi-
niert, weil ihre gleichwertigen ausländi-
schen Schulabschlüsse nicht anerkannt
werden.

Neben offenen Formen der Diskrimi-
nierung gibt es auch mittelbare, die
nicht immer auf den ersten Blick als
solche auszumachen sind. So etwa,
wenn Arbeitgeber bestimmte Sprach-
kenntnisse verlangen oder die Einhal-
tung von Bekleidungsvorschriften, auch
dann, wenn dies für die Tätigkeit gar
nicht nötig ist. So darf von einem Hand-
werker verlangt werden, dass seine
Deutschkenntnisse ausreichen, um An-
weisungen zu verstehen und die Arbeit
korrekt auszuführen. Dass er deutscher
Muttersprachler ist, wäre eine diskri-
minierende Voraussetzung. Zu den nur
schwer erkennbaren Formen der Aus-
grenzung gehört es auch, wenn die Pro-
bleme eines Menschen mit Migrations-
hintergrund pauschalisierend mit sei-
nem kulturellen Hintergrund erklärt
werden, und er nicht als Individuum
gesehen wird.

Obwohl der Gleichstellungsgrundsatz
alle staatlichen Einrichtungen bindet,
erleben Menschen mit Migrationshin-
tergrund auch in Behörden, in Schule
und Universität Ungleichbehandlung.
Hier erfolgt die Diskriminierung oft
nur mittelbar und ist damit schwer er-
kennbar. Derartige Diskriminierung ist
für die Betroffenen besonders belas-
tend. Daher müssen Mitarbeiter öffent-
licher Stellen (Kindertageseinrichtun-
gen, Schulen, Verwaltung, Polizei etc.)
besonders sensibilisiert werden.

AUF GLEICHE CHANCEN HINWIRKEN

Chancengerechtigkeit in allen gesell-
schaftlichen Bereichen herzustellen
muss ein gesamtgesellschaftliches Ziel
werden. Persönliche Merkmale wie
beispielsweise ausländisch klingende
Namen dürfen nicht dazu führen, dass
Chancen, beispielsweise auf dem Ar-
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beitsmarkt, nur theoretisch bestehen,
praktisch aber verschwindend gering
sind. Der gleichberechtigte Zugang zu
Chancen muss sowohl gesetzlich gesi-
chert als auch im Alltag umgesetzt wer-
den.

Die Umsetzung der europäischen Anti-
diskriminierungsrichtlinien durch das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) und die Einrichtung der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes im
Jahr 2007 waren wichtige Schritte, den
Weg zu mehr Chancengleichheit zu in-
stitutionalisieren. Zur konsequenten
Umsetzung des Antidiskriminierungs-
gesetzes müssen bestehende Regelun-
gen auf Schlechterstellung bestimmter
Personengruppen überprüft werden. Es
ist beispielsweise nicht hinnehmbar,
dass Menschen aus bestimmten Her-
kunftsländern schlechtere Versiche-
rungskonditionen zum Beispiel bei Kfz-
Versicherungen bekommen.

Gesetzliche Regelungen alleine stellen
noch keine reelle Chancengleichheit
her, dazu bedarf es weiterer Maß-
nahmen. Hier ist insbesondere die im
Jahr 2007 geschaffene Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes aufgefordert,
aktivere Öffentlichkeitsarbeit zu betrei-
ben und stärker als bisher in die Breite
und vor allem im Sinne und Interesse
der Betroffenen zu wirken. Darüber hi-
naus ist eine niedrigschwellige Be-
ratungsinfrastruktur auf Landes- und
kommunaler Ebene zu installieren, bzw.

müssen bereits vorhandene Einrichtun-
gen erhalten werden. 

Es wäre wünschenswert, dass Men-
schen mit Migrationshintergrund künf-
tig in allen gesellschaftlichen und be-
ruflichen Bereichen gemäß ihrem Be-
völkerungsanteil vertreten sind. Das
Konzept des Ethnic Mainstreaming be-
schreibt Maßnahmen, die geeignet sind,
die (berufliche) Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund zu er-
höhen, ohne dabei ethnische Zuschrei-
bungen zu verfestigen. Dazu müssten
alle Maßnahmen und Strukturen auf
ihre Auswirkungen in Bezug auf ethni-
sche und kulturelle Herkunft überprüft
und wo nötig angepasst werden. 

Der Umgang mit Vielfalt und mit An-
derssein wird schon in jüngstem Alter
gelernt. Kindertageseinrichtungen und
Schulen sind Orte, an denen mit spie-
lerisch-pädagogischen Konzepten die
Heterogenität der Mitmenschen erfah-
ren wird. Bereits im Kindes- und Ju-
gendalter können die Grundsteine für
eine diskriminierungsfreie Haltung ge-
legt werden.

Die Arbeitswelt ist ein Feld, in dem
Diskriminierung häufig vorkommt.
Deshalb sind die Sozialpartner und ins-
besondere die Arbeitgeber besonders
gefordert. Es muss durch entsprechen-
de Maßnahmen noch stärker als bisher
darauf hingewirkt werden, dass sie die
noch weit verbreiteten Vorbehalte ge-
gen Gleichstellungspolitik und -gesetz-
gebung aufgeben und die Chancen, die
in Gleichstellung und Diversity liegen,
erkennen und nutzen.

(...)

WAS MACHT DIE CARITAS?
MIT GUTEM BEISPIEL VORANGEHEN

Als Anwalt und Solidaritätsstifter stellt
sich der Deutsche Caritasverband ge-
gen jegliche Form von Diskriminierung
und Benachteiligung. Jeder Mensch ist
in seiner Würde zu achten und zu
schützen. Die Caritas hat sich im Na-
tionalen Integrationsplan verpflichtet,
den Anteil von Beschäftigten mit Mi-
grationshintergrund in den Diensten
und Einrichtungen im Rahmen der
Grundordnung des kirchlichen Diens-
tes zu erhöhen. Um das katholische
Profil zu wahren, kann dabei zulässi-
gerweise von den Beschäftigten eine

Identifikation mit der sozialen Aufgabe
und dem religiösen Charakter der Or-
ganisation verlangt werden.

Der Deutsche Caritasverband nimmt
sich beim Thema Gleichbehandlung
selbst in die Pflicht. In seinen Diensten
berät er von Diskriminierung Betroffe-
ne und stärkt sie in seiner anwaltschaft-
lichen Funktion. Insbesondere die Mi-
grationsdienste der Caritas sind hier
aktiv. Die Antidiskriminierungsarbeit
gehört zu ihrem Leistungsprofil. Es
umfasst sowohl die Hilfestellung für
Betroffene, wie auch die Initiierung
und Durchführung von sensibilisieren-
den sowie von vorbeugenden Maßnah-
men. Als Dienstgeber leistet Caritas ver-
stärkte Anstrengungen und prüft Kon-
zepte der Personalentwicklung, um den
Anteil von Menschen mit Migrations-
hintergrund im Rahmen der von der
Grundordnung für den kirchlichen
Dienst bestehenden Möglichkeit zu er-
höhen. Die Einstellung nichtchristlicher
Mitarbeiter(innen) ist dabei »unter ge-
wissen und genau definierten Umstän-
den möglich und kann ein Gewinn für
eine katholische Einrichtung sein.«

■ Auszug aus: »Miteinander leben – 
Perspektiven des Deutschen Caritasverbandes
zur Migrations- und Integrationspolitik.
Das gesamte Positionspapier des Deutschen
Caritasverbandes sowie die Begleitschrift 
mit Erläuterungen und kurzer Darstellung 
der Aktivitäten der Caritas zu den zentralen 
Botschaften ist erhältlich über das Referat 
Migration und Integration des DCV.
carmen.mateos@caritas.de 
oder über das Internet:
www.caritas.de/52719.html und 
www.caritas.de/36996.html
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INTEGRATION HEISST:

■ Heimat schaffen für alle

■ Vielfalt achten – Dialog und 
Begegnung fördern

■ Chancengerechtigkeit herstellen – 
Ausgrenzung beseitigen

■ Familien schützen,
ihre Mitglieder stärken

■ Bildungsgerechtigkeit – Potenziale 
stärken und individuell fördern

■ Ausbildung, Arbeitsmarkt öffnen,
Diskriminierung abbauen

■ Menschen ohne legalen Aufent-
haltsstatus nicht im Stich lassen

■ Rechtliche Barrieren abbauen


